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Zitat von Tamina

In NRW hat der Bademeister beim Schulschwimmen keine Aufsichtspflicht. Der Lehrer
trägt die Verantwortung und der Bademeister kann nicht zur Rechenschaft gezogen
werden.

Genau das gibt eben der Erlass nicht her, denn das was Schmeili auch angesprochen hat, kann
so auch geregelt sein, der Bademeister hat die Aufsicht und erteilt den Schwimmunterricht und
die Lehrkräfte sind nur Helfer!

Das lässt der Erlass sehr wohl zu!

Außerhalb des Schwimmunterrichts ist das hier eh so, dass der die Aufsicht hat!
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